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Vorrede .
1 Jewol etliche Chur vnd Fürsten / auch der andern Stende ge⸗

a sandten / vnd verordente Kriegßräthe Kay. Mai. nachuolgen⸗
1 den Verwarungs Brieff / durch einen Edlen knaben vnnd

Drom̃eter gegẽ Landshut ins leger / wie gebůrlich zugeschickt /
So hat doch jre ¶ laiestat denselben wider den hergebrachten löblichen
Teutschen Kriegßgebrauch / nit allein nicht annemen / Sonder den ab⸗

gefertigten solchen brieff /widerumb zustellen / vnd siebey Hencken be⸗
drowen lassen / Denselben an jre Gnädigst /Gnädig Herren / vnd dit
andern widerum̃ zu bringẽ .Nit der verwarnũg / Da hinfort von hoch /
vnd wolgemelten Churfürsten / Fürsten /Grauen / Stetten / vñ Ftenden
der Augspurgischen Confession verwand/yemants / wes Stands / oder
wesens der sein / sich zu rer Mai. verschicken lassen wurde / Das densel
ben fur ein Ketten / ein strick gegeben /vnnd an einen Baum gehenckt
werden solten .Es ist auch bemelten abgefertigten bey obge melter be⸗
droung des henckens ein offener gedruckter brieff zugestelt vñ befolhen
worden / Denselden an die Churfürsten / Fůͤrsten / vñ andere jre mituer⸗
wandte in jre Feldläger zubringẽ .Auß welchem so vil vermerckt / Das
jr Mai. den Churfürsten zuSachssen c . vnd Landgrauen zu Hessen e
sambt derselben mituerwandtẽ / on alle erfintliche vr sachen / vñ vorgehn
rechtlich erkentniß / indes heiligen Reichs Acht vnd Oberacht will er⸗
klären vnnd erkant haben . Dieweil aber in nachfolgender verwarungs
schrifft klerlich außgefůrt wirdet /dz jre Ma. durch jr vnbillich fürnemẽ
so dariñen außgetruckt / jrBeiserlich ampt höchlichen mißbrauchet / vn

sich dauon selbst ensetzet /Vnd imfahl / da gleich solchs nicht were / wie
doch auß Christlichen / ehrlichen / vnnd rechtmässigen vrsachen / anders
nit kan gesagt werden / So küͤndt doch jrer Mai .alß einen Römischen
Keiser / solche vngebürliche / vnkrefftige / vñ vnrechtmässige erklerung /
der Acht vnd Oberacht / wider bemelte hurfürsten / vñ Fůrsten / der ge
stalt / one ordentlichen vñ rechtlichen Proceß / nit gebüren / Sonder hat
diß falhß / wider seiner Mai . gehabt Keiserlich ampt / vñ gethonen ayd /
gelůbd / vñ zusage / weiter offentlich gethon vnd gehandelt / wie solchs
nachuolgender Artickel / zu end der Verwarnungs schrifft / bemelts jrer

Mai . eydes / so sie in jrer Römischen Röniglichen walh vnder anderm
gethon / von wort zu worten fler lichaußgeweis⸗ et / wie jre Chur vñ Fürst
lich gnaden / weiter nottürfftiglich an tag geben werden / Darauß me⸗
niglich vmuerstehn das solche Acht nichtig / vnkrefftig / vñ vnrechtmäs⸗
sig ist /Dafür sie auch ein yeglicher ehrliebender / sonder zweiffel hal⸗

ten / vnd sich dieselben zu nichten bewegen lassen wirdet .

Volget nun der Ver warungs brieff .
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n
dem wir der Churfürst zu Sachssen rc. vñ Land

d graff zu Hessen ic . Ewer Mapyestat vnlangst /
am Datum Ichtershausen / Sontags nach Visi⸗

rungs schriff /der Chur vnd Pür⸗
sten / auch Graffen / Herrn / Stette vnd Stende

der Augspurgischen Confession Eynungs ver⸗
wandten / jrer yetzigen hochgenottrangten

vnd verursachten Kriegß rüstung hal⸗
ben / anKeyserliche Mayestet auß⸗

gangen / vnd beschehen .

ELemaller Durchleuchtigstẽ Groß
eg mechtigsten Fürsten vnd Herrn /

F verrnCarolen / Römischen Key⸗
er rc. Fugen wir Churfürst / Für

ten / Graffen / Herrn / Stet vnnd
hen Christlichen Con⸗
idte / zu wissen /Nach

tationis Marie verschinen / der selbenKriegßrů⸗
stung vnd gewerbe halben / bey einem vnser des

Churfuürsten Edelen knaben geschriben / vnd da⸗
rinnen vnser beyder vnschulde / von wegen des
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angezogenen vermeindten vngehorsams Darum
Ewer Mapyestat vns / vnnd gemeyne vnsere fen
Christliche Confession / vndEynungs verwan⸗
den Stende / zustraffen furhabens / indemut dar⸗
gethon / vnd fürgewandt . Vnd wie wol Ewer

Napyestat darauff mit jrer fürgenomenẽ Krieg
rüstung billich weytter nicht fürfaren /Sonder
die selbe gentzlich abgestellet / oderye vns zum we⸗
nigsten / deren auß truckenliche vrsachen angezey⸗

et / vnserangebottene entschuldigung darauf ge⸗
bone, Vnd wie sich dem Rechten / des Reyches
ordnung vñ herkommen / auchEwer Mapyestat
sonderlichen geschwornen Obligation nach / gebi
ret /gehalten solt haben / So ist doch Ewer Ma⸗

pestet mit berüͤrter jrer Rüstung / vnd gewerben /
von tag zu tag /wider vns / vñ vnsere Christliche
Religion verwandẽ / fort gefaren wie auch noch .

Also seind wir zu vnser Göttlichen /Natürlichen
vnd nach gestalt diß fahlß in allen Rechten zuge⸗
lassenen Defension / durch Ewr Mapestat höch⸗
lich genottrangt / vnnd verursacht worden / vns
auch in Anzug begeben / vnsdurch Göttliche gnä
dige hilff / vnd verleyhung / vor Ewer Mapyestat
vnbillichem gewalt / auch vnchristlichem / vnd vn⸗

keyserischem/ thätlichen fürnemen / zuschůtzenvnd

zuretten . Denn das Ewer Mapyestat gemüt 5148



nennen / zuuertugen
/
Auch des Reychs Libertet /

vnd freyheyt zuuertrucken / Solches ist auß vi⸗
len verlauffenen handlungen / auff gehaltenen
Reychß tägen / vnd sonst / auch sonderlich auß ye⸗
tzigem Ewer Mayestat gewaltsamen fürhaben /
gnugsam vnd klerlich zubefinden . Denn es wissen
sich Ewer Mayestat selbst zuerinnern / was sie
nun etliche jar hero / mit dem Antichrist zu Rom /
dem Bapst / auch vilen auß wertigen Königen
vnd Potentaten / derwegen prackticieren vnnd

handlen lassen /der meynung / sieauff berüͤrten fal
in jre hilff zuuermögen /vnd wider vns zubewe⸗
gen / oder eins theyls vns abzustricken . Zu deme

haben Ewer Mapyestat / wie menigklich wissend
ist /einen Anstand mit dem Türcken / vber die tref

fenliche hüff / so Ewer Mayestat vom Reych / ge⸗
den ihrer zusage / das sie eygner person / wider ge⸗
melten Türcken ziehen wöllen / wenn die Expedi⸗
tion wider Franckreych vollendet / bewilligt /vñ

geleystet worden / onevorwissen der Stende des
Reychs / sonder zweyffel darumb angenommen /
jr fürhaben gegen vns / vnd vnsere mituerwand⸗

we dester vnuerhinderlicher zuuolnstrecken. Wel⸗
chem aber Ewer Mayestat auf yetzigem Reychß

tage zu Regenspurg einen andern scheyn machen
ij wöllen

das Göttlich wort / vnd die lehre / die ste Lutherisch

„N1



wollen / vnd fůrgeben/ wie väterlich vnd gnedig
Ewer Mai. die sachen / mitdem Reich Teutscher
Nation / alsdem Vaterland meyneten / Da doch /
wie sich nu mer klar vñ offentlich befunden / Ew⸗
er Mai . gemůth / allein dahin gericht gewest / vns
die Religion verwandten / dardurch zutrennen /
Mit fürwendung beschwerlichs vngehorsams
etlicher Fůrsten / Welchs aber Ewer ¶aiestat in
keinen wege / mit grunde darthun mögen / Auch
jr nicht so vil vertrawet haben/ das sie solche vn⸗

gehorsame Fürsten erfordert / vñ fur Ewer Ma⸗
iestat vnd die Stende des Reichs zuuerhör für⸗

Vd das noch mer ist / diselben Fürsten nicht
offentlich genennet / vnnd gleich wol zu etlichen
C urfüͤrsten ö 51ürsten vnnd Stenden geschickt /

vnd listigich fůrgegeben / Ewer NMaiestat nem
dise jre Rüstung nicht fůr / der Religion halben /
sonder etliche vngehorsame zustraffen .

Das aber Ewer Maiestat gemůth ist / dise
Religion zuuertilgen vnd zuuertrucken / Erschei⸗
net weyter darauß / das Ewer Mai . bey gemel⸗
tem Bapst / ein partheysch Concilium / darinnen

niemands andern Fession vnd stimmen zuhaben
zugelassen / dann allein den jhenigen / die jhme dem

gefordert
Bapst gelobt / vnd geschworen sein /gen Trient

/



gefordert haben/wie dann auch war ist / ls da⸗
selbst etliche / des Bapsts mißbreuch angreiffen
wollen /Das dieselben von solchem Concilio ab⸗
gefordert / vnd andere noch verdächtiger dahin
geschickt worden sein . N

e
Was die auch in jrer ersten / andern / dritten /
vnd vierdten Session / zuwider der warheit er⸗
kennet haben / solches ist nun mehr offenbar . So
kan meniglich wol verstehen vnnd abnemen / das
diß nicht das Concilium ist /welchs Ewer Ma⸗
iestat auff vilen Reichßtägen vertröstet /vnd zu⸗
gesagt hat / das da ein frey General vnnd Christ⸗
lich Concilium sein / vnnd inn Teudscher Nation
angesetzt / vnd gehalten werden solte /Wie dann
wir /vnd vnsere Religions verwandte Stende

NEwer May. zu Worms / auff nechstem Reichß⸗
tag haben anzeigen lassen /Darauff wir vns auch
hiemit referirt haben /vnd es mit Göttlicher ver⸗

dung inn kurtz noch ferner an tag geben wöl⸗
en

Vnd das esgewiß sey / dasEwer Maiestat
vns zu einem solchen parteischen Concilo drn⸗
gen /vnd dise vnsere ware Christuche Religion /
welche der Bapst / Retzerey nennet / dempffenwöllen . Solchs ist auß dem buefe / den er der



Bapst an die dreyzehen ort der Eydgnoschafft /

ne wlicher weyl geschuben / zusehen /Denn darin⸗

nen vermeldet vñ erkleret / das etliche vnter den

Teudschen / sonderlich von denen / so sich Fürsten
thun nennen / den hohentrefflchen / Ja mehr Göt

lichen / denn menschlichen gewalt / des heyligen Ge

neral Concilij / auß sonderlichem stoltz vnd vber⸗
mut / zuuerachten sich vnderstanden / Das selbi⸗
ge auch auffs höchst vnd hefftigst /mit schand vñ

schmach schrifften / angegriffen / gelestert vnd ge⸗
schendet. Wöllen auch auff solchs Concilij schlůß /
nichts geben /noch dem selben folgen / vnd gehor⸗
samen . Derhalben so sey ervnuermeydlich getrun

gen
/ vnnd verursacht worden / diesache mit dem

chwerd vnd der faust fürzunemen / die weil er

das verdamnuß / vnd den vndergang aller Fele /
so mit dem gifft diser Ketzereyen angezůnd wer⸗

den /von wegen seines Seelsorger ampts /vñ der

väterlichen liebe /nit weyter kundte dulden noch
leyden .Zu deme /wölte es auch seiner Bäpstlichen

hochheyt /vnd Reputation / nitzustehen noch ge⸗
bůren / Mit der fernern anzeyge .

Vach deme Ewer NMayestat / al des 8

liebster Sune / wie er Ewer bete 9
nẽ / bey sich beschlossen/ die verbrechung / soan dem

heyligen Christlichen glauben /vnd erugkes e



alben besch chen mit gerogpneter band vñ Brie .
gesrustung zustraffen .So hette er sich solcher be
quemigkeyt /willig vnd gern anhengig gemacht /
des endlichen gemůts / bey Ewer Mayestat fůͤr⸗
haben / alles sein vund der Römischen Kirchen /
8 macht vnd vermogen 3 1.0 Zen ze . Wie solches
vnd anders in gemelter Bäpsüischen schyifft wey⸗

ter zubefinden . 15

„astwelddenn gedachter Bapft den Rath vnnd

Anschlag / so Ewer
¶

Nayestat so lang mitdem vn

Din Feporszaua bat verbllimen wollen / frey vnd vnner

Se wee ,

Erdun Denn
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men zulassen / Wiedas inn den Reichß Ordnun⸗
zen /Guldin Bullẽ / vñ in Ewerm Kei . Eyd für⸗
chen ist / vnd nit also gefährlich mit vns zuhan⸗
deln / vns auff einenReichstag zu erfordern / da
wir durch vnsere Bottschafften erschinen sein/
vns die Proposition fürzuhalten / vnsers Raths
zubegeren / denvon vns anzuhören / vnnd mitler
weil Kriegß uolck zuuersamlen / des willens / wie

sie durch jre Räthe / denGranuellam / Naues vñ
andere / etlichen Churfürsten / Fürsten vnd Ftet⸗
ten haben sagen lassen / vnser etliche zustraffen rc .

Dergleichen nye kein Keiser in vil hundert jaren
mehr geübt / Sonderlich da wir von Ewer Ma⸗

iestat dem Türcken fürgesetzt / Auch vor jhme / alß
die wir erger / denn er geachtet /vberzogen /vnnd
vergewältigt sollen werden / Welchem Ewer
Maiestat vnkeiserlichem / vnd vnchristlichem für⸗

nicht verhengen wudet . A

¶ Dann obetwan mißuerstand zwischen Ewer
Maiestat / auchder Königlichen Maiestat / vnnd

vVnser etlichen gewesen / So ist doch derselbige zu
Cadaw / Wien / Regenspurg / vnd Speyr / gentz⸗

nemen / derAlmechtige Gott / vnsers verhoffens

lich vnd entlich vertragen /vnnd verzigen . Vnd
wissen fütwar / das Ewer Mayestat daruber /

kein andere vrsach / dann vnsere Religion zuuer⸗
trucken / vnd Teutscher Nation / in jren 1



ag schen /Burgundihen/ vnd Osterteichschen ge⸗
walt zu bringen / gegen vns haben / Es mache
gleich Ewer Maiestat den sachen ei nen schein vñ
deckel / wie sie jmmer können oder mögden .
Die weil denn Gott / vnd die glaubens sachen
allen pflichten vorgehn / vndman Gott mer / dañ

einiche weltliche Oberkeit /oder menschen ansehen
muß . Vnd Ewer Maite .vnd der Bapst des wil⸗

lens sein / vnsere Chustliche / Augspurgische Cöfes⸗
sion / vnd also die reine lere Göttliches worts / vñ

des heiligen Euangelij / im schein / alßwere es ketze
rey /zuuertruckẽ vñ außzurottẽ /Vngeachtet /das
E . Mai . fur geben / Solches auch vilen Churfür⸗
sten / Fürsten / vnd Stenden des Reichs einzubil⸗
den / sich befleissigẽ / Alß ob sie nichts anders / noch
liebers sehen wolten / dann das das heilige Euan⸗

gelium / vnd wort Gottes statt finden / vnd gehal
ten werden möchte /Da doch auß Ewer Mai. be
stätigten / vnd Confirmierten vnchristlichen Lö⸗
vischen Artickeln /auch darauff fürgenummener
Execution vnd verfolgung der armen Christen

in jren Erbniderlanden / vnd das sich E . Maie .
mit dem Antichrist zu Rom / dem Bapfst / diser
Kriegß handlung vnnd empörung halben wider
vns vnnd das Reich Teutscher Nation ver⸗

eyniget / verglichen vnnd verbunden / klär⸗
lich vnnd offentlich erscheinet . Wie dann

356
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solches auch von menigklich dafür leychtlich zu
achten /vnnd zuuerstehen ist /was fur ein Euan⸗
gelium vnd Gottes wort Ewer ¶Nayestat mei⸗
nen /Nemlich /das gantze Bapstumb / mit aller sei⸗
ner Abgötterey / jlrrthumb vnd verfüͤrung/ deren

Ewer Mapyestat verwand vnd anhengg ist / wi
der die reyne lehre des heyligen Euangelij /vnnd

vnsere ware Christliche Religion /vnd Augspur⸗
gische bekandnuß / in vorigen stand vnd wesen zu
beingen / vnd zu erhalten .
VPVnd wir denn auff solcher reynen lehre des
Enangelij / vnd vnserer waren Christlichen Re⸗
ligion vnd Augspurgischen Consession / vnd was

dere anhangt vnd darauß fleusset . Auch ob ein sa
che in einem scheyn fürgenommen / da die andern
erkennen / das vnsere Christlche Religion damit
gemeint wůrde / beyeinander ʒu bleyben verbun⸗
den . Vnd wir N e Ewer Mayestet vñ

der Bapst / dise Religion vnnd vns verdrucken
vnd dempffen wöllen .So seind wir nicht vnbl⸗

lich zu diser Göttlichen vñ naturlichen gegen weer
verursacht vnd gedrungen worden. 8

Mie wol nun on not were / das wir vus ge
gen Ewer ¶ Nayestet vnserer pflicht halben / die
wir Jr vnd dem heyligen Römischen Reych ge⸗weyte

Aach dem E.
Aan erar en lch ver wert ach dan

Mapestat vnser Heynd/ vñ wann



den ist / zu wider obgemelten Frdstenden / Rey⸗
ches abschieden vnd vertragen .Auch E. Maye⸗

dersprechlich befindet .
5 Wöllen vns demnach /samptlich vnnd son

derlich / für vns vnd vnsere Helffere / vnnd cHelf
fers helffere / Auch von wes wege / wir vns sonst

weyter zuuer waren schuldig / In der besten form
h vnnd maß / zu obgemelter vnserer gegen wehre /

e mit gegen Ewer Mayestat vnnd 5ij der
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derselbẽ von den jren / oder andern / wer die seind /

niemand auß geschlossen / mitRath / that / vñ hüff⸗
fe /wider vns anhengig /vnnd verwandt seindt /
verwart / vnd derselben die Lehen vnnd Pflicht /
auffgeschriben haben / Gegen Ewer Maiestat vñ

jnen / wie vil gemelter Göttlichen gegen weer / vñ
schutzes nottürfft erfordern will /zuhandeln /Daß
vmb Gottes vnd seines heiligen worts / Ehre / vñ
Glori / vnnd vmb des heiligen Reichs Teutscher
Nation / vnsers vaterlands Wolfart / Freyheyt
vnd Libertet willen / Erkeñen wir vns / alles vn⸗

ser vermögen / auch Gut / vñ Blut / nach dem wil⸗
len vnd wolgefallen des Almechtigen / auffzusetz⸗
en schuldig /Vnnd habens Ewer ! Naiestat nicht
vnangezeigt lassen wöllen .Zu vrkund / haben wir

etliche von obgedachten Chur / vñ Fürsten / auch
den verordenten Gesandten / vñ Kriegßräthen .
vnser secret / vnd Petschafft zu ende dises /Brieffs
aufftrucken lassen. Datum in vnserm Feldläger /

ey Petmeß / Nit woch den eilfften Augustt / An⸗
no domim / im Fünffzehenhundert vñ sechs vnd
vierdtzigsten jar . 8 293498

Nun volget hernach der Artickel auß
des Keisers Obügation .

Volget

*5 .2
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Volget der Artickel
auß des Keisers geschwor⸗

nen ob igation vnd
verpflichtung .

Gir sollen bnd wöllen auch für⸗
kommen / vnd keins wegs gestatten / Das

nu hinfort jemands /Hohes / oder Nidern Stan⸗

des /Churfürst / Fůrst / oder ander / onvrsach / auch
vnuerhört / indie Acht / Oberacht gethon / bracht /

oder erklert werde /Sonder in solchen ordent⸗

lichen Proceß / vnd desheiligen Römischen
Reichß / vor auffgerichten satzun⸗

gen
/ indem gehalten vnd voln⸗
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